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daßaberdasKind nachZurückschiebenderBettvorhänge,aufAuf¬forderung,sichdenBeamtenzuzuwenden,diesthatunddabeilachte,auchauf dieBemerkung,daß die Kiankheirnicht weit her zuseinscheine,erklärte,„man kanndochmal lachen,wennmanauchkrankist";daß die vorerwähnteSchwester,anscheinenddarüberbeleidigt,be-hauptele,derArzt Dr. TroosthabedasKind nochvor Kurzembesucht,was indessennachder eidlichenAngabedesgedachtenArztesdurchausunwahrist;
daßDr. TroostzwareinigeZeit vorher,ohnedasKind zu sehen,für einenwehr«Fuß desselbeneineSalbeverordnete,demselbenabervoneinerernsterenKrankheitder MargarethaKunz nie etwasmitgetheiltwurde;
daß, wenn auchbei demVorfalle von 9. August1877nur eineältereSchwesterdesKindes,nichtdieMutter, dieseErklärungenabgab»dochderganze,arif absichtlicheTäuschungberechneteVorgangnur mitVorwissenderMuttermöglichwar;
daßendlichdie AeußerungderMargarethaKunz,welchesiederZeu¬ginLinaSchmidtgegenübermachte:„dieBluttor weißrecktgut, warumichsosage",eineandereDeutungnichtzuläßt,als daßdieMutterBe¬treffs derangeblichenErscheinungengenauunterrichtetwar und diezu¬nächstvon denKindern,dannauchvon ihr hervorgerufeneresp.unter¬halteneTäuschungkannte;
m Erwägung,daß dieFolgendieserTäuschungdieBeschädigungdesVermögensder getäuschtenPilger, die bedeutendenderKirchezuMarpingenzufließendenOpfer,dieHebungdesGeschäfts-V«rkehrsundVermehrungderEinnahmequellenim Orte sichderBeobachtungderWittweKunzgewißnicktentzogen,daßaberzu ihrer Strafbarkeitnach

8 263 derNachwei s erforderlichist,daßsiedenIrrthum zumZwecke,sichodereinemDritten unberechtigtenVermögensvortheilzuzuwenden,hervorgerufenoderunterhaltenhabe;
daß,selbstauchwennangenommenwerdenmüßte,daßdasam11.Juli 1876von derMargarethaKunzan der sogenanntenGnadenstelleeingesteckteGeldin denBesitzderKunzgelangtwäre,dochumsowenigeraus diesemvereinzeltenFaktumgegendieMutter Kunzauf die obigeAbsichtgeschlossenwerdendurfte,als durcheineReihevonZeugendar-gethanwurde,daßspäterdieMargarethaKunzauf VeranlassungihrerMutter und auchletztereselbstwiederholtgrößereGeldgeschenkeabge¬lehnthat;
daß,mögendie letzterwähntenFälle auchdurchwegin dieZeitnachderEröffnungderUntersuchung(14. Juli 1876)fallen,wodieBeschul¬digtegewarntund vielleichtnur mit Rücksichtauf dieUntersuchungdiesr.Vermögensvortheileablehnte,mögensiedaherauchnichtgeeignetsein,daswirklicheNichtvorhandenseinjenerAbsichtauf rechtswidrigenVer¬mögensvortheilzu erweisen,dochauchdasGegentheilnichtnachgewiesenist und daherin ckublodiederBeschuldigtengünstigereAnnahmePlatzgreifenmuß;


